
 
 
 
 
An den 
Auftraggeber 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis für die Herstellung von optischen Datenträgern 
 
 
Sehr geehrter Neukunde, sehr geehrte 
Damen und Herren, 
 
 
Vielen Dank für Ihren Auftrag und das uns damit entgegengebrachte Vertrauen. Mit den beiden beigefügten 
Formularen möchten wir Sie über wichtige Punkte der Auftragsabwicklung informieren. 
 
Um Ihren Auftrag möglichst schnell disponieren und durchführen zu können, benötigen wir hierfür Ihre 
Einverständniserklärung auf beiden Formularen. Diese sollten Sie uns unterschrieben und mit Firmenstempel 
versehen schnellstmöglich zurücksenden oder uns per Fax-Nr. +43 (0) 2632 / 74 227 zukommen lassen. 
 
Die von Ihnen unterzeichneten Erklärungen werden von uns erfasst. Sie sind dann für alle zukünftigen Aufträge 
bindend. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, so stehen wir zur Klärung dieser gerne zur Verfügung. 
 
 
Vielen Dank 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
CDPC - CD Produktion Cerny 
 
 
 
Otto Cerny 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
- Formular „Zusatzinformation für optische Datenträger 
- Formular „Copyrightstatement“ 
 
 



 
 
 
Zusatzinformation für die Herstellung von optischen Datenträgern 
 
 
 
 
Auftraggeber, Anschrift       Kunden-Nr.: ________________                            
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Nachfolgend angeführte Informationen bitten wir genau zu beachten: 
 
1. Drucktechnik: Für farbverbindliche Drucke benötigen wir ausschließlich Proofs, welche den „ISO-coated“ Standard 
erfüllen. Farbausdrucke dienen nur zur Orientierung für den Druckprozess und sind nicht farbverbindlich. Aufgrund 
unterschiedlicher Druckverfahren sowie unterschiedlicher Materialien und Farbviskositäten, kann es selbst bei gleichen 
Layouts der Filme und Verwendung von entsprechenden Proofs zu minimalen Abweichungen kommen, welche jedoch 
unvermeidlich sind und daher keinen Mangel darstellen – dies betrifft sowohl die Disc, als auch die Papierdrucksorten. 
Grundlage für Sonderfarben ist grundsätzlich unser aktueller Pantone (C)-Fächer bzw. HKS-Fächer (K), mit dem unter 
Normlicht die fertige Disc verglichen wird. Bitte beachten Sie hierzu auch, dass mit einer Sonderfarbe stets ein exakteres 
Druckergebnis erzielt wird, als wenn der gleiche Farbton im Euroskala-Verfahren gedruckt werden soll. Auf Grund von 
vereinzelten Rezepturanpassungen der Farbenhersteller kann es bei Nachauflagen zu geringen Farbschwankungen im 
Vergleich zur Erstauflage kommen. Sollte für den Labeldruck keine weiße Vollfläche beauftragt worden sein, so kann es 
sowohl im transparenten Innenbereich der Discs als auch im metallisierten Bereich auf Grund von vereinzelter 
Wolkenbildung (technisch bedingt) zu einem inhomogenen Druckbild kommen. Sollen die Papierdrucksorten zum 
Druckabgleich des Labeldrucks herangezogen werden, so müssen uns diese bereits vor Produktionsbeginn der Discs 
vorliegen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auftragsvergabe und besprechen Sie die genauen Termine direkt mit uns ab.  
 
2. Papierdrucksorten: Bitte berücksichtigen Sie, dass Drucksorten auf Sammelbögen hergestellt werden. Da die Farbwerte 
beim Sammeldruck normiert sind, können die von Ihnen vorgegebenen Farbwerte trotz der Verwendung von entsprechenden 
Proofs unter Umständen minimal abweichen. Wünschen Sie jedoch eine absolut identische Übereinstimmung mit Ihren 
Proofs, so müssten die Drucksorten auf separaten Druckbögen gedruckt werden, was mit erheblichen Mehrkosten verbunden 
ist und separat beauftragt werden muss.  
 
3. Archivierung: Filme (Label, Drucksorten, etc.) werden für 2 Jahre archiviert, damit diese für 
Nachbestellungen wieder verwendet werden können. Die Eingangsmedien werden für 3 Monate archiviert. 
Sollte während dieser Zeit keine Reklamation eingehen, so gilt der Auftrag als korrekt ausgeführt und die 
Eingangsmedien werden vernichtet. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Produktion nehmen wir ein 
Zurückbehaltungsrecht für die Eingangsmedien in Anspruch.  
 
 
 
 
 
 
______________________           ______________________           ______________________ 
Datum                Unterschrift               Firmenstempel 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte schnellstmöglich (per Fax +43 (0) 2632 / 74 227) zurücksenden, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden! 
 



 
 
 
 
COPYRIGHTSTATEMENT zur Ton- und Datenträger Vervielfältigung  
 
 
Auftraggeber, Anschrift      Kunden-Nr.: ________________                                 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
 
 
Folgende Vereinbarung wird zwischen CDPC - CD Produktion Cerny, Hahngasse 8/5-6, 2763 Muggendorf und unten 
genanntem Auftraggeber geschlossen. 
 
 
Name des Rechtsinhabers:   ......................................................................................................................................... 
 
 

1. Der Auftraggeber erklärt, sämtliche Rechte zur mechanischen Vervielfältigung, eingeschlossen der Rechte der 
Vervielfältigung von Software, Musik, Video, Film, Daten von Eingangsmedien, welche an CDPC - CD 
Produktion Cerny weitergegeben wurden, zu besitzen. 

2. Der Auftraggeber erklärt ferner, dass sein Verfügungsrecht nicht durch Werknutzungsrechte oder 
Werknutzungsbewilligungen, welcher Art und in welchem Umfang immer oder sonstige Lizenzrechte 
eingeschränkt ist, und dass er keine solche Rechte Dritten eingeräumt hat. 

3. Der Auftraggeber erklärt ferner, dass die von CDPC - CD Produktion Cerny zur Verfügung gestellten Medien 
keine obszönen, beleidigenden oder illegale Inhalte enthalten. 

4. Der Auftraggeber leistet Gewähr dafür, dass sämtliche anfallenden Copyright- oder sonstige anfallenden Gebühren 
an die zuständigen Stellen angeführt werden und jedenfalls CDPC - CD Produktion Cerny damit in keiner Weise in 
Anspruch genommen werden kann. Der Auftraggeber hält CDPC - CD Produktion Cerny diesbezüglich in jeder 
Richtung schad- und klaglos, insbesondere für jedwede Forderungen Dritter inklusive Forderungen von Copyright- 
und ähnlichen Organisationen sowie etwaigen Anwalts- und Gerichtskosten, die sich aus einer behaupteten oder 
tatsächlichen Verletzung von derartigen Rechten ergeben. Diese Schadloshaltung bezieht sich auch auf eventuell 
aufgelaufene Produktionskosten von CDPC - CD Produktion Cerny. 

5. Auf Aufforderung stellt der Auftraggeber CDPC - CD Produktion Cerny alle notwendigen Dokumente zur 
Verfügung, die für den Nachweis der Rechte an gegenständlichen Musik-, Daten- und Videoaufzeichnungen, 
notwendig sind. 

6. CDPC - CD Produktion Cerny ist berechtigt, die Produktion und Lieferung abzulehnen, wann immer es 
Unklarheiten über Rechte (Lizenzen, etc.) in den oben erwähnten Programmen, Daten, Film- und Musikmaterialen 
gibt. In diesem Falle hat der Auftraggeber die bisher aufgelaufenen Kosten im Sinne von Punkt 4 trotz 
Nichterfüllung zu tragen. 

7. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass CDPC - CD Produktion Cerny sämtliche Aufträge nur unter Zugrundelegung  
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausführt. Der Auftraggeber erklärt, dass er die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert hat. 

8. Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht der Stadt Wr. Neustadt zuständig. 
9. Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht. 

 
 
 
 
 
______________________           ______________________           ______________________ 
Datum                Unterschrift               Firmenstempel 
 
 
 
Bitte schnellstmöglich (per Fax +43 (0) 2632 / 74 227) zurücksenden, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden! 


